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Dekret
zum Gesetz über die Organisation und die 
Geschäftsführung des Landrats (Geschäftsordnung des 
Landrats)

Änderung vom 16. Juni 2016

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft

beschliesst:

I.

Der Erlass SGS 131.1 (Dekret zum Gesetz über die Organisation und die Ge-
schäftsführung des Landrats  (Geschäftsordnung des Landrats)  vom 21. No-
vember 1994) (Stand 1. Juli 2016) wird wie folgt geändert:

§  45 Abs. 1 (geändert)
1 Motionen und Postulate sind bis 15 Minuten nach dem Beginn der Landrats-
sitzung schriftlich und unterzeichnet beim Landratspräsidium einzureichen. Sie
können an der gleichen Sitzung mündlich begründet werden.
 

§  47 Abs. 1 (geändert)
1 Verfahrenspostulate sind bis 15 Minuten nach dem Beginn der Landratssit-
zung schriftlich und unterzeichnet beim Landratspräsidium einzureichen.  Sie
können an der gleichen Sitzung mündlich begründet werden. Die Geschäftslei-
tung hat an einer der folgenden Sitzungen dazu Stellung zu nehmen.

§  48 Abs. 1 (geändert)
1 Interpellationen sind bis  15 Minuten nach dem Beginn der Landratssitzung
schriftlich und unterzeichnet beim Landratspräsidium einzureichen. Sie können
an der gleichen Sitzung mündlich begründet werden.

http://bl.clex.ch/data/131.1/de
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§  50 Abs. 1 (geändert)
1 Resolutionsbegehren sind bis 15 Minuten nach dem Beginn der Landratssit-
zung schriftlich und unterzeichnet beim Landratspräsidium einzureichen.  Sie
können an der gleichen Sitzung mündlich begründet werden. Sie werden, falls
der Landrat es beschliesst, sofort beraten.

§  52 Abs. 1 (geändert)
1 Schriftliche Anfragen sind mit  präzisen Fragen und kurzer Begründung bis
15 Minuten nach dem Beginn der Landratssitzung unterzeichnet beim Land-
ratspräsidium einzureichen.

§  53 Abs. 1 (geändert)
1 Parlamentarische Initiativen sind bis 15 Minuten nach dem Beginn der Land-
ratssitzung schriftlich und unterzeichnet beim Landratspräsidium einzureichen.
Sie können an der gleichen Sitzung mündlich begründet werden.

Anhänge
1 Vademecum (geändert)

II.

Keine Fremdänderungen.

III.

Keine Fremdaufhebungen.

IV.

Diese Änderung tritt auf den 1. Juli 2016 in Kraft.
 
Liestal, 16. Juni 2016
Im Namen des Landrats
der Präsident: Meyer
der Landschreiber: Vetter
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